
Friedhofsordnung der Samtgemeinde Thedinghausen
für den Friedhof Intschede

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 22.08.1996 in der
z. Zt. geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes vom 11.02.1992 in der z. Zt. geltenden Fassung wird folgende Friedhofsordnung
erlassen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofsverwaltung

Diese Friedhofsordnung gilt für den in der Mitgliedsgemeinde Blender gelegenen Fried-
hof Intschede.
Die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung wird bis auf die in den §§ 8, 14
Abs. 2 Satz 2 und 3 und 17 Abs. 2 genannten Aufgaben auf den Friedhofsverein
Intschede übertragen.

§ 2
Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt der Samtgemeinde Thedinghausen.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner
der Gemeinde Blender, OT Intschede, waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer
bestimmten Grabstätte besaßen. 
Intscheder Einwohner, die aus Altersgründen in ein Altenheim, Pflegeheim oder einer
ähnlichen Einrichtung ihre letzten Jahre verbringen, gelten im Sinne dieser Friedhofs-
ordnung weiterhin als Intscheder Einwohner. 
Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung des Friedhofsver-
eins Intschede.

II. Ordnungsvorschriften

§ 3
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen der Beauftragten des Friedhofsvereins Intschede sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 7 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
      a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, Kinderwagen und Rollstühlen sowie Fahr-



          zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbe-
          treibenden ausgenommen, zu befahren,

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich
 zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten
    auszuführen,
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der
    Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren,
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der
    Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunrei-
    nigen oder zu beschädigen, sowie Rasenflächen und Grabstätten unberech-
    tigt zu betreten,
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
h) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende
Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätes-
tens 4 Tage vorher anzumelden.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 4
Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwal-
tung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Grabstätte/Urnengrabstätte
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäsche-
rung vorzulegen.

(4) Für eine Bestattung außerhalb einer bestehenden Familiengrabstätte ist mit dem
Friedhofsverein (1. Vorsitzender) Einvernehmen herzustellen.
Für eine Bestattung in einer fremden Familiengrabstätte ist zusätzlich das Einverneh-
men des Berechtigten nachzuweisen.

(5) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 96 Stunden nach
Eintritt des Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens 2 Monate nach der Einäsche-
rung bestattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen
in einer Urnengrabstätte bestattet.
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§ 5
Särge

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und Sargabdichtungen
dürfen nicht aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen herge-
stellt sein.

(2) Die Särge dürfen höchstens 2,10 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmaß 0,75 m
breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

§ 6
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens
0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Fried-
hofsverwaltung entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten
durch den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.

(5) Für den Aushub der Gräber ist die vorübergehende Lagerung des Erdaushubes auf
den Nachbargrabstätten zulässig, wenn dadurch keine dauerhaften Beschädigungen
hervorgerufen werden.

§ 7
Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 8
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetz-
lichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei
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Umbettungen innerhalb der Samtgemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei
Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur
mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten
umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag.

(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt
den Zeitpunkt der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten
Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu
tragen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund
behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

IV. Grabstätten

§ 9
Arten der Grabstätten

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können
Rechte nur nach dieser Friedhofsordnung erworben werden.

(2) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach
bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§ 10
Grabstätten

(1) Die Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht verlie-
hen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird, werden auf
unbefristete Dauer vergeben.

(2) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines
Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag
übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht
das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbe-
nen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über:

          a) auf den überlebenden Ehegatten,
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          b) auf die Kinder,
          c) auf die Stiefkinder,
          d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
          e) auf die Eltern,
          f) auf die vollbürtigen Geschwister,
          g) auf die Stiefgeschwister,
          h) auf die nicht unter a) - g) fallenden Erben.

     Innerhalb der einzelnen Gruppen b) - d) und f) - h) wird der Älteste Nutzungsbe-
     rechtigter.

(3) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus
dem Kreis der in Abs. 4 Satz 2 genannten Personen übertragen; es bedarf hierzu der
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(4) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich
umschreiben zu lassen.

(5) Bei Eintritt eines Bestattungsfalles hat der Nutzungsberechtigte über andere Bestat-
tungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu
entscheiden.

(6) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten
Grabstätten nur im Einvernehmen mit der Friedhofsverwaltung zurückgegeben
werden.

 

§ 11 
Urnengrabstätten

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in
      a) Urnengrabstätten
      b) Grabstätten für Erdbestattungen

(2) Urnengrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf
Antrag ein Nutzungsrecht auf unbefristete Dauer verliehen und deren Lage gleich-
zeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird. Die Zahl der Urnen, die in
einer Urnengrabstätte bestattet werden können, richtet sich nach der Größe der
Grabstätte.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die
Vorschriften für die Grabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.
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V. Gestaltung der Grabstätten

§ 12
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Fried-
hofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 13
Fundamentierung und Befestigung

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des
Handwerks so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und
auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt
für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

§ 14
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und
verkehrssicherem Zustand zu halten, d.h. zu überprüfen oder überprüfen zu lassen.
Verantwortlich ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder
Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet,
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwal-
tung auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von
Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforde-
rung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen
Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon
auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist
verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der
Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von
Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird.

§ 15
Entfernung

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.
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(2) Vor der Rückgabe der Grabstätte sind die Grabmale und die sonstigen baulichen
Anlagen zu entfernen. Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt
werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 16
Herrichtung und Unterhaltung

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 12 hergerichtet und
dauernd in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck.
Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen
Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die
Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und
die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwort-
lich. Die Verpflichtung erlischt mit der Rückgabe der Grabstätte.

(4) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und
pflegen oder damit einen Friedhofsgärtner beauftragen. Die Friedhofsverwaltung
kann im Rahmen des Friedhofszwecks die Herrichtung und die Pflege übernehmen.

(5) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes
hergerichtet werden.

(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außer-
halb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

(7) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produk-
ten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken,
im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die
an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. Ausgenommen sind Grabvasen,
Markierungszeichen und Gießkannen.

(8) Die Verantwortlichen sind verpflichtet, die Grabstätte mit einer Einfassung zu
versehen.

(9) Unzulässig ist,
a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern,
b) das Einfassen der Grabstätten mit Hecken, Metall, Glas u.ä.
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen und
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheiten.

Die Friedhofsverwaltung kann hiervon Ausnahmen zulassen.
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§ 17
Vernachlässigung der Grabpflege

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der

Verantwortliche (§ 16 Abs. 3) nach Aufforderung der Friedhofsverwaltung die
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln,
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung
und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein
Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in
Verbindung zu setzen.

(2) Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Fried-
hofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen
lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Entziehungs-
bescheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen
baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entzie-
hungsbescheides zu entfernen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den
Grabschmuck entfernen.

VIII. Gebühren

§ 18
Gebühren

(1) Das Nutzungsentgelt für die Verleihung des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte
beträgt für ein Einzelgrab 250,00 Euro und für ein Doppelgrab 400,00 Euro.
Diese Grabstätten können auf Wunsch jederzeit erworben werden.
Das Nutzungsrecht kann unter Berücksichtigung des § 10 Abs. 6 ohne Kostenrücker-
stattung an den Friedhofsverein zurückgegeben werden.

(2) Die Friedhofsverwaltung erhebt für die Pflege der nicht im Nutzungsrecht eines
Einzelnen stehenden Flächen (Wege, Freiflächen u.s.w.) eine jährliche Umlage, die
anteilig nach den Nutzungsflächen der einzelnen Nutzer des Friedhofes festgelegt
wird.

(3) Die Kosten für das Ausheben der Gräber werden über die Bestattungsfirma geson-
dert abgerechnet.

(4) Die Einnahmen und Ausgaben, die in Verbindung mit dem Friedhof Intschede
stehen, werden vom Friedhofsverein Intschede vereinnahmt bzw. verausgabt. Der
Samtgemeinde Thedinghausen ist jährlich eine Abrechnung über die Einnahmen und
Ausgaben zur Kenntnis zu geben.
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IX. Schlussvorschriften

§ 19
Alte Rechte

Die Grabstättenrechte der Nutzungsberechtigten, die sich einst aus der Teilnahme an der
Verkoppelung der Feldmark Intschede ergeben haben, haben weiterhin Bestand.
Die Untrennbarkeit der Grabstätten von den dazugehörigen Intscheder Hofgrundstücken
werden jedoch aufgehoben und in personenbezogene Nutzungsrechte umgewandelt.
Die Personen, die mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung das Nutzungsrecht an einer
Grabstätte per Grabstätten-Hofgrundstücks-Verbindung inne hatten, erhalten automa-
tisch das personenbezogene Nutzungsrecht.

§ 20
Haftung

Die Samtgemeinde Thedinghausen haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsge-
mäße Benutzung des Friedhofes, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte
Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und
Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet die Samtgemeinde Thedinghausen nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben
unberührt.

§ 21
Regelung von Unstimmigkeiten

Für strittige bzw. in der Friedhofsordnung nicht geregelte Fälle der Grabbelegung und
der Grabgestaltung sind einstimmige Einzelfallentscheidungen des Vorstandes des
Friedhofsvereins Intschede zulässig, die von den Vorschriften der Friedhofsordnung
abweichen bzw. durch diese nicht erfasst sind. 

§ 22 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2004 in Kraft. Gleichzeitig treten alle übrigen entge-
genstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

Thedinghausen, den 08.12.2003

gez. Schröder

           (Schröder)
Samtgemeindebürgermeister
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